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Gemeinschaffsaufgaben — eine schwere Hürde der 
Finanzreform
Dr. Dr. Ado lf Hüttl, Frankfurt/Ma!n

Die Bundesregierung hat sich in ihrem im Juli 1967 
verabschiedeten Finanzreformprogramm für die 

verfassungsreditlidie Regelung der Gemeinchaftsauf- 
gaben entschieden. Bei der Erfüllung von Aufgaben, 
deren Ausführung Sache der Länder ist, sollen künftig 
Bund und Länder Zusammenwirken, „wenn die Auf
gaben für die Gesamtheit bedeutsam sind und einer 
langfristigen, gemeinsamen Planung bedürfen". Nach 
den Empfehlungen der Kommission für die Finanz
reform sind bedeutsame Aufgaben in diesem Sinne 
der Neubau und Ausbau wissenschaftlicher Hoch
schulen, die Förderung von Forschungseinrichtungen 
außerhalb der Hodischulen, der Ausbau der Verkehrs- 
einriditungen im gemeindlidien Bereich, die V erbes
serung der A grarstruktur und Maßnahmen der regio
nalen W irtsdiaftspolitik im Interesse der übergebiet- 
lidien Raumordnung.

AUSW EITUNG DURCH DEN BUND

Die Bundesregierung will, über die Empfehlungen des 
Gutachtens hinausgehend, eine größere Zahl von 
Aufgaben in den Rang von Gemeinsdiaftsaufgaben 
erheben, nämlich Ausbildungsförderung, Förderung 
des Wohnungsbaues, Förderung der Entwicklung und 
Erneuerung von Städten und Dörfern, Ausbau, Neu
bau und Sicherung der Betriebsfähigkeit von Kranken
anstalten, Förderung des Baues von Turn- und Sport
stätten.

An der Erweiterung des Katalogs der Gemeinschafts
aufgaben hat sich der W iderstand der Länder ent
zündet. Es ist sdiw er verständlich, was die Bundes
regierung bewogen hat, Aufgaben, wie z. B. den 
Ausbau von Krankenanstalten oder die Förderung 
des Baues von Turn- und Sportstätten, als „Gemein
sdiaftsaufgaben" von Bund und Ländern zu deklarie
ren. Die Bundesregierung w ar hier n id it gut beraten. 
Das gilt audi von ihrer Absidit, d ie Funktion des 
Bundesrates auf die Z u s t i m m u n g  zu den Plänen 
und Riditlinien zu beschränken, die für die Ausfüh
rung von Gemeinschaftsaufgaben notwendig sind. Es 
ist ein Politikum ersten Ranges, ob diese Pläne und 
Riditlinien im E i n v e r n e h m e n  zwischen Bundes
regierung und Bundesrat zustande kommen sollen oder 
lediglich der Zustimmung des Bundesrates bedürfen.

Im Programm der Bundesregierung lassen sidi büro
kratische Tendenzen nadi Ausweitung von Zuständig
keiten erkennen, die von einzelnen Ressorts ausgehen 
und denen sich das Kabinett als politisdies Organ 
nicht entschieden genug widersetzt hat. Das ist zu

bedauern. Die Gemeinschaftsaufgaben berühren das 
verfassungspolitische Verhältnis von Bund und Län
dern. Sie können im Lauf der Jahre die staatsrecht
liche Struktur der Bundesrepublik verändern. Neben 
der gemeinsamen mittelfristigen Finanzplanung bilden 
sie den stärksten Hebel für die Entwicklung eines 
„kooperativen Föderalismus“.

LANDER BESCHRÄNKEN KATALOG

Die ersten Stellungnahmen von Länderchefs ließen 
denn auch die üblichen Querelen in Zuständigkeits
fragen erwarten. Erfreulicherweise hat sich diese 
Befürchtung, wenn auch nicht als grundlos, so doch 
als übertrieben erwiesen. Die M inisterpräsidenten der 
Länder haben es auf einer Konferenz, die Mitte 
September stattfand, für notwendig gehalten, eine 
verfassungsrechtlidie Möglichkeit für die Erfüllung 
von Gemeinsdiaftsaufgaben zu schaffen. Als Gemein
schaftsaufgaben kommen nach Ansicht der Länder
chefs Maßnahmen zur Förderung der regionalen 
W irtschaftsstruktur und des Hochschulbaues in Be
tracht. Hinsichtlich der übrigen, von der Bundesregie
rung vorgeschlagenen Gemeinsdiaftsaufgaben waren 
die M inisterpräsidenten der Ansicht, daß der Bund 
sie unschwer allein wahrnehmen könne, wenn er die 
ihm nach dem Grundgesetz zustehenden Kompetenzen 
(Landwirtschaft, Wirtschaftsförderung, Förderung von 
W issensdiaft und Forschung) voll ausschöpfe. Die 
M inisterpräsidenten wollen dem Bund die W ahrneh
mung dieser Aufgaben durch Einfügung eines neuen 
A rtikels in das Grundgesetz erleichtern, wonach die 
bisherige Übung des Bundes auf diesen Gebieten auf 
eine rechtlich einwandfreie Grundlage gestellt werden 
soll.

Die Entscheidung der M inisterpräsidenten ist ein 
mühevoll zustande gekommener Kompromiß. Es ist 
deutlich erkennbar, daß die Länder gegenüber dem 
Bund in dieser Frage keinen gesdilossenen Block 
bilden. Sie wird von den wirtschaftlich schwachen 
Ländern anders beurteilt als von den wirtschaftlich 
starken Ländern. Es sind der Bund und die schwachen 
Länder, die den Gemeinschaftsaufgaben zuneigen, 
während die starken Länder ihnen voller Bedenken 
gegenüberstehen. Dabei sind verfassungspolitisdie 
und finanzpolitische Erwägungen im Spiel. Die star
ken Länder haben im Bundesrat keine Mehrheit. Sie 
können überstimmt werden mit der Folge, auf dem 
W ege des Finanzausgleidis Aufgaben, die als Gemein
schaftsaufgaben institutionalisiert werden sollen, in 
den schwächeren Ländern mitfinanzieren zu müssen.
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ZWEI WEITERE GEMEINSCHAFTSAUFGABEN NO TW END IG

W ill man den Föderalismus in Deutsdiland erhalten 
und vermeiden, daß er in den nädisten Jah r
zehnten zur bloßen Verzierung eines Defacto- 
Einheitsstaates absinkt, muß man ihn aus dem 
Geist der Gegenwart erneuern. Das Grundgesetz, das 
in der sdiarfen Trennung der Kompetenzen von Bund 
und Ländern dem Vorbild der Reidisverfassungen von 
1871 und 1919 gefolgt ist, muß im Zuge dieser Ent
widclung abgewandelt werden. Die M inisterpräsiden
ten, die die Riditlinien der Politik in ihren Ländern 
bestimmen, zeigten sidi dazu, wenn audi nidit leidi- 
ten Herzens, bereit. Daß sie den überspitzten W ün
sdien der Bundesregierung nidit voll gefolgt sind, 
sollte man ihnen nidit verargen. Der Bau von Kran
kenhäusern und von Turn- und Sportstätten gehört in 
die Hand der Länder. Zu wünsdien w äre jedodi, daß 
zu den beiden Gemeinsdiaftsaufgaben, denen die 
M inisterpräsidenten zugestimmt haben — Förderung 
der regionalen W irtsdiaftsstruktur und Neubau von 
Hodisdiulen — nodi zwei weitere kommen: die Ver
besserung der A grarstruktur und der Ausbau der 
Verkehrseinriditungen im gemeindlidien Bereidi.

Einige w iditige Maßnahmen zur Förderung der Land- 
w irtsdiaft im „Grünen Plan" sollten künftig als Ge
m einsdiaftsaufgaben durdigeführt werden. Das gilt 
besonders für die Förderung der horizontalen und

vertikalen Verbundw irtsdiaft und für große wasser- 
wirtschaftlidie und kulturtedinisdie Maßnahmen, wie 
sie im Küstenplan und im Alpenplan niedergelegt 
sind. Das bisher geübte Finanzierungsverfahren in 
diesem Bereidi beruht vorwiegend auf dem System 
von Dotationsauflagen des Bundes gegenüber den 
Ländern. Es unterhöhlt die Stellung der Länder auf 
die Dauer. Verfassungspolitisdi gebührt dem Institut 
der Gemeinsdiaftsaufgaben der Vorzug.

Der Ausbau der V erkehrseinriditungen im gemeind- 
lidien Bereidi ist eine drängende Aufgabe. Vor allem 
in den Ballungsgebieten und in den Verkehrsregionen 
der größeren Städte, wo sidi der K raftverkehr beson
ders verdiditet, ist eine Notlage entstanden. Das
Verkehrswesen in  der Bundesrepublik, besonders das 
Straßenwesen, muß als eine Einheit betrad ite t werden. 
In den letzten Jahren  stand der Bau von Fernstraßen 
im M ittelpunkt der Anstrengungen. Die regionalen 
und örtlidien Verkehrsaufgaben sind n id it ent
sprediend ihrer verkehrsw irtsdiaftlidien Bedeutung 
berüdcsiditigt worden. Die Vernadilässigung dieser 
Teile des Verkehrsnetzes läßt sidi durdi die Zuwei
sung höherer M ittel an die Gemeinden nidit aus
reidiend beheben. Eine gemeinsame Planung von 
Bund, Ländern und Gemeinden ist unerläßlidi. Die 
aufgetretenen Sdiäden lassen sidi nur heilen, wenn 
die ökonomischen und adm inistrativen Kräfte von 
Bund, Ländern und Gemeinden zusammengef aßt werden.
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